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Reihengeschäft
Bestimmung der bewegten Lieferung

Lieferung

Leipzig
Deutschland

Zwickau
Deutschland

Dresden
Deutschland

Lieferung

Fall 1
durch den ersten Unternehmer

§ 3 Abs. 6a S. 2 UStG

bewegte Lieferung: U1 an U2

Fall 2
durch den letzten Unternehmer

§ 3 Abs. 6a S. 3 UStG

bewegte Lieferung: U2 an U3

Fall 3
durch den Zwischenhändler

§ 3 Abs. 6a S. 4 ff. UStG

Unterfall 3a: Grundfall
§ 3 Abs. 6a S. 4 UStG

bewegte Lieferung: U1 an U2
es sei denn ... U2 an U3

Unterfall 3b: igL
§ 3 Abs. 6a S. 5 UStG

Lieferung von MS → MS
USt-ID: Beginn des Transportes

bewegte Lieferung: U2 an U3

Unterfall 3c: Ausfuhr
§ 3 Abs. 6a S. 6 UStG

Lieferung von MS → Drittland
USt-ID: Beginn des Transportes

bewegte Lieferung: U2 an U3

Unterfall 3d: Einfuhr
§ 3 Abs. 6a S. 7 UStG

Lieferung von Drittland → MS
Einfuhr auf Rg. des Zwischenhändler

bewegte Lieferung: U2 an U3


